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 Gießen, 12. Mai 2022 

Antrag auf Änderung der Finanzordnung 

Liebes Studierendenparlament, 

 

hiermit beantrage ich die Änderung von §10 (2) und §17 (3). Die geänderten Teile lauten wie folgt: 

§10 (2): Die Studierendenschaft ist zur Ansammlung von Rücklagen verpflichtet. Die Rücklagen 

dürfen nicht mehr als 30 Prozent des frei verfügbaren jährlichen Verwaltungsetats betragen; bei 

der Bemessung der Rücklagen bleiben Rückstellungen zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 

sowie die aus den Einnahmen gewerblicher Betätigung gebildeten und für diese bestimmten 

Rücklagen unberücksichtigt. Übersteigen die Rücklagen 30 Prozent des frei verfügbaren 

Verwaltungsetats, ist der Semesterbeitrag für die Mitglieder der Studierendenschaft angemessen 

zu reduzieren. Sofern die gebildeten Rücklagen die in Satz 2 genannte Höhe nicht übersteigen, 

dürfen pro Haushaltsjahr maximal 50.000 Es dürfen pro Haushaltsjahr maximal 50.000 € aus 

den Rücklagen aufgelöst und als zusätzliche Einnahmen verwendet werden, sofern die gebildeten 

Rücklagen die in Satz 2 genannte Höhe nicht übersteigen. 

 

 §17 (3): Die Höhe der pauschalisierten Aufwandsentschädigung für AStA-Referent*innen wird vom 
Studierendenparlament in der Satzung der Studierendenschaft festgelegt. 

 

Begründung: Den §10 (2) haben wir bereits am 24.04.22 im Studierendenparlament angepasst. Nun 

wurde uns von der Rechtsabteilung der Uni empfohlen den Passus nochmal zu konkretisieren. Dafür 

hat uns die Uni ein Formulierungsvorschlag geschickt den wir übernommen haben und oben zu 

sehen ist. 

Die Höhe der Aufwandsentschädigung wurde zwar im Nachtragshaushalt festgelegt, dennoch soll 

diese laut der neuen HHG Novelle in der Satzung der Studierendenschaft festgelegt werden. Deshalb 

passen wir §17 (3) wie oben stehend an. 
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Liebe Grüße 

Alice Volpe, Maxim Walter und Till Klein 


